
Der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz beschließt: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 

Anregungen erhoben haben, von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
Sie werden über die Offenlage informiert. 
 

2. Nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander werden der 
Entwurf des Bebauungsplans sowie der Entwurf des Flächennutzungsplans nach Einarbeitung der 
stattgegebenen Anregungen, öffentlich ausgelegt. 

 


	Beschlußvorschlag

